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Bekanntmachung  
 
über die Genehmigung der 62. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Nottuln gemäß § 6 BauGB mit Begründung und Umweltbericht  
 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 06.07.2010 die 62. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Nottuln gemäß § 6 BauGB in der derzeit geltenden Fassung 
beschlossen. In seiner Sitzung am 06.07.2010 ist die Begründung mit Umweltbericht vom Rat 
gebilligt worden. Die Bezirksregierung Münster hat als zuständige übergeordnete Behörde die 62. 
Flächennutzungsplanänderung am 14.10.2010 genehmigt.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der 62. Flächennutzungsplanänderung ergibt sich aus der 
nachfolgenden Übersichtsskizze. Er befindet sich zwischen den Ortsteilen Nottuln und Appelhülsen 
und wird im Südwesten begrenzt durch die Bundesstraße 525; die Kreisstraße 11 durchquert das 
Gebiet. 

ohne Maßstab 

 
Bekanntmachungsanordnung: 

Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 62. Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam.  
Die 62. Flächennutzungsplanänderung einschließlich ihrer Begründung mit Umweltbericht und der 
zusammenfassenden Erklärung kann ab sofort dauerhaft von jedermann bei der  
Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Bau- und Ordnung 
während, der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt 
Auskunft gegeben. 

 
Hinweise: 
Gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit geltenden Fassung wird auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften, sowie auf die 
Rechtsfolgen gemäß den §§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 und 215 Abs. 1 BauGB und der 
Gemeindeordnung NRW 1994 § 7 Abs. 6 hingewiesen. 

63 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln 155 
 

 
 

   

 
Die entsprechenden Gesetzesvorschriften lauten wie folgt: 
 
1. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4: 
  

(3) „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den 
         §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
         die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Ent- 
         schädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.“  

 
(4) „Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ab- 
         lauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3, Satz 1 bezeichneten Vermögens 
         nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“  
 

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:  
 

(1) „Unbeachtlich werden:  
1.  eine nach § 214 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be- 
 zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.2 beachtliche Verletzung der Vor- 

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und Flächennutzungsplans und 
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind.“ 
 
3. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 Abs. 6:  
 

(6) „Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn:  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 
  verfahren wurde nicht ordnungsgemäß durchgeführt,  
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“
  

 
 
Nottuln, 17.11.2010 

 
 
 
 
 

Peter Amadeus Schneider 
Bürgermeister 
       Amtsbl. d. Gem. No. S. 154-155 
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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
 
über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und Industriegebiet 
Beisenbusch“ gemäß § 10 BauGB der Gemeinde Nottuln mit Begründung 
 
 
Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 06.07.2010 den Bebauungsplan Nr. 109 
„Gewerbe- und Industriegebiet Beisenbusch“ der Gemeinde Nottuln gemäß § 10 BauGB in der 
derzeit geltenden Fassung als Satzung beschlossen und die zugehörige Begründung gebilligt.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 109 „Gewerbe- und Industriegebiet 
Beisenbusch“ ergibt sich aus der beigefügten Übersichtsskizze. Er befindet sich zwischen den 
Ortsteilen Nottuln und Appelhülsen und wird im Südwesten begrenzt durch die Bundesstraße 525; 
die Kreisstraße 11 durchquert das Gebiet. 

 

ohne Maßstab 

 

 
Bekanntmachungsanordnung: 

 
Vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan Nr. 109 „Gewerbe- und Industriegebiet 
Beisenbusch“ rechtsverbindlich. 
Die vorgenannte Satzung einschließlich ihrer Begründung mit Umweltbericht und der 
zusammenfassenden Erklärung kann ab sofort dauerhaft von jedermann bei der  

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Bau- und Ordnung 
während, der allgemeinen Dienststunden und zwar: 
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Mo.-Fr.   08.30 bis 12.30 Uhr 

 Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

 Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 

 
eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 
 
 
Gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit geltenden Fassung wird auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften, sowie auf die 
Rechtsfolgen gemäß den §§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 und 215 Abs. 1 BauGB und der 
Gemeindeordnung NRW 1994 § 7 Abs. 6 hingewiesen. 
 
Hinweise: 
 
Die entsprechenden Gesetzesvorschriften lauten wie folgt: 
 
4. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4: 
  

(5) „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den 
         §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
         die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Ent- 
         schädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.“  

 
(6) „Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ab- 
         lauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3, Satz 1 bezeichneten Vermögens 
         nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“  
 

5. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:  
 

(2) „Unbeachtlich werden:  
1.  eine nach § 214 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be- 
 zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.2 beachtliche Verletzung der Vor- 

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und Flächennutzungsplans und 
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 
Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind.“ 
 
6. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 Abs. 6:  
 

(6) „Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn:  
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b) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeige- 
  verfahren wurde nicht ordnungsgemäß durchgeführt,  
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
e) der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“
  

 
 
Nottuln, 17.11.2010 

 
 
 
 

 
Peter Amadeus Schneider 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Amtsbl. d. Gem. No. S. 156-158 
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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g   

 

Erneute verkürzte öffentliche Auslegung des Entwurfes der Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 123 „Hellersiedlung“ (§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch in 
Verbindung mit §4a Baugesetzbuch) im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13 a Baugesetzbuch 

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfes vom 03.12.2010 bis zum 16.12.2010 hingewiesen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 123 „Hellersiedlung“ befindet sich im Norden des 

Ortsteils Appelhülsen zwischen Lindenstraße und Kücklingsweg. Der räumliche 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 123 ergibt sich aus der beigefügten 
Übersichtsskizze.  

. 

 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes (ohne Maßstab) 

 

Dort soll im südlichen Bereich ein neues Wohngebiet entstehen und im nördlichen Bereich die 
Voraussetzungen für eine Nachverdichtung geschaffen werden. 
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Der Bebauungsplanentwurf liegt einschließlich der Begründung nach § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch für die Dauer von zwei Wochen, vom 03.12.2010  bis einschließlich 
16.12.2010, bei der  

Gemeinde Nottuln, Domherrengasse 2, 48301 Nottuln 
FB 3 Bau und Ordnung, Erdgeschoss, im Eingangsbereich gegenüber Zimmer 

200 

 in der Zeit 

  Mo.-Fr.   08.30 bis 12.30 Uhr 

  Mo., Di., Mi.   14.00 bis 16.00 Uhr 

  Do.   14.00 bis 18.00 Uhr 
 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  

Es wird bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gem. § 
13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt 
werden soll. 

Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor: zwei schalltechnische 
Untersuchungen (Sportlärm und Verkehrslärm) und ein Bodengutachten.  

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag 
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollklage) ist unzulässig, wenn die 

den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 

öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 

können.  

 

Nottuln, 17.11.2010 

 

 

 

Peter Amadeus Schneider   
Der Bürgermeister 

 

 
 

 

        Amtsbl. d. Gem. No. S. 159-160 
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XIV. S a t z u n g  
 

 
zur Änderung der Satzung der Gemeinde Nottuln über die Erhebung von Gebühren nach § 7 KAG 
für Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände vom 21.12.1994 
 in der Fassung  vom    05.11.2010_______________________________________ 

 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) und des § 65 des Wassergesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NW 
S. 926) in Verbindung mit den §§ 2 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung, 
hat der Rat der Gemeinde Nottuln in seiner Sitzung am   02.11.2010                   folgende Satzung 
beschlossen: 
 

 
 

 

§ 1 
 

 
§ 4  Ziffer 2 erhält folgende Fassung: 

 

Der Gebührensatz ab dem Rechnungsjahr 2011 beträgt: 

 
 

Obere Stever                11,30 €  /  ha   jährl. 

Münstersche Aa          10,00 €  /  ha   jährl.   

IV Havixbeck-Roxel     10,00 € /  ha   jährl. 

Obere Berkel                5,50 €  /  ha   jährl.   
Stever-Senden              11,00 €  /  ha   jährl.   

Oberer Kleuterbach      12,50 €  /  ha   jährl.   

Unterer Kleuterbach     15,00 €  /  ha   jährl.   
 

 
 

 
 

§ 2 

 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2011 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende 

 

Satzung über die Erhebung von Gebühren nach § 7 KAG für Verbandslasten der 
Wasser- und Bodenverbände wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

nicht durchgeführt wurde,  

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist,  

 

c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel 

ergibt.  

 

 

Nottuln, den 05.11.2010 
 

    Gemeinde Nottuln 

    

 

 

 

 Peter Amadeus Schneider 

      Bürgermeister 
 
 

 

 

 
 

 

 

         Amtsbl. d. Gem. No. S. 161-162 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die nachstehende 

 

Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Nottuln über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung der Gemeinde Nottuln 
vom 23. Dezember 1999 
 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

nicht durchgeführt wurde,  

 

f) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist,  

 

g) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 

h) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel 

ergibt.  

 

 

Nottuln, den 4.11.2010 
 

    Gemeinde Nottuln 

    

 

 

  

Peter Amadeus Schneider 

      Bürgermeister 
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VIII. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Nottuln über die 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung 
der Gemeinde Nottuln vom 23. Dezember 1999 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 04. November 2010 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) und der §§ 1, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW 
S. 712/SGV NRW S.610) in der jeweils gültigen Fassung sowie § 20 der Satzung über die 
Abfallbeseitigung in der Gemeinde Nottuln vom 23. Dezember 1999 in der zur Zeit gültigen 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Nottuln in seiner Sitzung am 02. November 2010 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

 
 

§ 1 

 

§ 1 der Abfallgebührensatzung werden wie folgt geändert: 
 

a)  
14-tägliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 14-
täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

237,96 € 

 
4-wöchentliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 
14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
206,88 € 

 
14-tägliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne  

 
181,80 € 

 
4-wöchentliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne  

 
150,72 € 

 
14-tägliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 
14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
269,04 € 

 
4-wöchentliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher 
Abfuhr (im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l 
Papiertonne  und 14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
222,48 € 

 
14-tägliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 

 
212,88 € 

 
4-wöchentliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher 
Abfuhr (im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l 
Papiertonne 

 
166,20 € 

 
14-tägliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 
14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
362,40 € 
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4-wöchentliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher 
Abfuhr (im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l 
Papiertonne und 14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
269,04 € 

 
14-tägliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 

 
306,12 € 

 
4-wöchentliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher 
Abfuhr (im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l 
Papiertonne 

 
212,88 € 

 
wöchentliche Abfuhr des 1,1 m³ Restmüllcontainers mit 4-wöchentlicher 
Abfuhr (im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l 
Papiertonne und 14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 
 

2.692,92 € 

 
 
b) 1.) für die Bereitstellung von einem zusätzlichen 120 l Biovolumen  0,00 € 
  (1., 3., 5., etc.) 
 2.) für die Bereitstellung von einem zusätzlichen 120 l Biovolumen 81,12 € 
  (2., 4., 6., etc.) 
 
c) für die Breitstellung einer zusätzlichen 240 l Papiertonne 0,00 € 
 
d) für die Aufstellung, Abholung und den Austausch von 80 l-, 120 l-, 240 l- 13,00 € 
 Gefäßen je Tauschvorgang (Ein Tauschvorgang beinhaltet bis zu drei Gefäße) 
 
e) für die Aufstellung, Abholung und den Austausch von 1,1 m³-Containern 26,00 € 
 je Tauschvorgang (Ein Tauschvorgang beinhaltet einen 1,1 m³-Container 
 zzgl. der 240 l Papiertonne und der 120 l bzw. 240 l Biotonne) 
 
f) für die Bereitstellung einer Gewerbabfalltonne (80 l Restmüll mit    125,64 € 
 4-wöchentlicher Abfuhr) 
 
 

 

§ 2 

 

 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2011 in Kraft. 
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Jagdgenossenschaft     Nottuln, 11. November 2010 
Nottuln V Stevern 
 
 
 

Einladung 
 

 
Sehr geehrtes Mitglied! 
 
 
Hiermit lade ich zu einer Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft 
Nottuln V Stevern  ein. 
 
 
Die Versammlung findet statt am Freitag, dem 03. Dezember 2010,  
um 20.00 Uhr 
in der Gaststätte Arning, Stevern 
 
 

Tagesordnung 
 
1. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 
 
2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Genossenschaftsversammlung   
     
3. Beratung und Beschlussfassung über den 2. Verlängerungsvertrag     
    zwischen  der Jagdgenossenschaft und den Pächtern des Jagdbezirks   
    Nottuln V Stevern zu dem am 22. Juni 1988 geschlossenen      
    Jagdpachtvertrag 
 
4. Verschiedenes 
 
 
Werner Brinkmann 
 
Jagdvorsteher 
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Gemeinde Nottuln        Nottuln, 16.11.2010 

Der Bürgermeister  

- Bürgerservice (Meldewesen) - 

 
 

 

 

 
 

Im Monat Oktober 2010 wurden beim Bürgerservice (Meldewesen) der Gemeinde Nottuln 

folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 

 
Eigentumsansprüche können im Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 8, Bürgerservice,              Tel. 

02502/942-332, geltend gemacht werden. 

 

 
            9 Damenräder 

4 Herrenräder 

4 Mountainbikes 

4 Jugendräder 
    

  

 

 
Im gleichen Zeitraum wurden folgende Gegenstände als verloren gemeldet: 

 

   4 Damenräder 

   1 Damenhollandrad  
 2 Herrenräder 

2 Jugendräder 

1 BMX-Rad  

2 ausländische Pässe  
 

 

 

 
 

 

Im Auftrag 

 
(Kockmann) 
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